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1 Anlass der Planung 

Anlass für die Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Nördlich des Günzweges“. Einerseits die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohn-
raum, aber auch die Steigerung der gewerblich nutzbaren Flächen erfordert den Bebau-
ungsplan an dieser Stelle. Das Plangebiet ist aktuell als Fläche für die Landwirtschaft im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan dargestellt. Um entsprechende Flächen zur Verfü-
gung stellen zu können, wird das Plangebiet im Bebauungsplan „Nördlich des Günzweges“ 
als Mischgebiet festgesetzt. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Im Sinne des § 8 Abs. 2 
BauGB sind die Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Hierfür ist 
der rechtswirksame Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zu ändern. 

2 Planungsalternativen 

Die Gründe, warum der Bebauungsplan wie vorliegend gewählt wurde lassen sich wie folgt 
zusammenfassen.... 

Die/Der Gemeinde/Markt/Stadt ......................... hat dabei auch alternative Planungsmög-
lichkeiten wie ......................... geprüft. 

3 Lage 

Die plangegenständlichen Grundstücke der Fl.-Nrn. 1052 und 1885, Gemarkung Ichenhau-
sen, werden im Westen durch die Bahnlinie Günzburg – Mindelheim und ein Gewerbegebiet 
begrenzt. Im Osten schließt Wohnbebauung an, die innerhalb eines im Flächennutzungs-
plan ausgewiesenen Mischgebietes liegt. Südöstlich des Plangebietes befinden sich di-
verse gewerbliche Nutzungen entlang der Krumbacher Straße (Tankstelle, Autohaus, Gast-
stätte etc.). 

Das Plangebiet steigt von West nach Ost mit einer Neigung von 5 % bis teilweise 20 % an. 
In Längsrichtung ist das Gelände als eben zu bezeichnen. 
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Abb. 1 Übergeordnete Lage des Plangebietes (rote Markierung), o. M. 

Die Stadt Ichenhausen liegt an der Günz im schwäbische Landkreis Günzburg. Die Stadt 
gliedert sich in fünf Stadtteile sowie den Hauptort. Sie weist ca. 9.300 Einwohner auf. Die 
nächstgelegenen Städte sind Günzburg im Norden sowie Krumbach (Schwaben) im Süden. 
Nördlich in einer Entfernung von ca. 8 km befindet sich die Anschlussstelle zur Autobahn 
A8/Günzburg. Übergeordnet ist Ichenhausen mit der Bundesstraße B16 und der Bahnlinie 
Günzburg-Mindelheim verkehrlich gut angebunden. Der Geltungsbereich findet sich im süd-
westlichen Bereich des Hauptortes der Stadt Ichenhausen, parallel zur Krumbacher Straße. 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Planzeichnung (Teil A) und umfasst ins-
gesamt eine Fläche von ca. 1,9 ha. Das Plangebiet beinhaltetet vollständig die Fl.-Nrn. 1052 
und 1885, Gemarkung Ichenhausen. 

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

• Im Norden durch lockere Wohnbebauung 

• Im Osten durch die Bahnlinie Günzburg-Mindelheim sowie gewerblicher Bebauung ent-
lang der Günz- sowie Poststraße 

• Im Süden durch angrenzende Wohnbebauung und dem Günzweg 

• Im Westen durch gewerbliche Bebauung sowie Wohnbebauung entlang der Krumba-
cher Straße 
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4 Landesplanerische Überprüfung 

4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Die Stadt Ichenhausen ist im LEP Bayern vom 1. Januar 2020 als Mittelzentrum in einem 
Raum mit besonderem Handlungsbedarf dargestellt. Das nächstgelegene Oberzentrum ist 
Günzburg/Leipheim. Weitere Aussagen werden nicht formuliert. Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

 

Abb. 2 Ausschnitt aus dem LEP Bayern 2020, o. M. 

Die folgenden Ziele (Z) und Grundsätze (G) des Landesentwicklungsprogramms Bayern 
sind vorliegend zu beachten. 

• In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 
oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiterzuentwickeln. 
[…] (1.1.1 (Z)). 

• Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine Funktion als 
eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln 
kann […] (2.2.5 (G)). 

• Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 
besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen aus-
gerichtet werden (3.1 (G)). 

• Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung 
der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (3.1 (G)). 

• In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-
lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenent-
wicklung nicht zur Verfügung stehen (3.2 (Z)). 

• Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (3.3 (G)). 

• Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen. […] (3.3 (Z)). 

• Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und durch 
Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen (4.1.1 (Z)). 
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4.2 Regionalplan der Region Donau-Iller (RP 15) 

Raumstrukturell ist die Stadt Ichenhausen im Regionalplan der Region Donau-Iller (RP 15) 
als Mittelzentrum sowie im ländlichen Raum dargestellt. Westlich angrenzend wird die 
Landkreisgrenze von Günzburg dargestellt. 

 

Abb. 3 Ausschnitt aus dem Regionalplan der Region Donau-Iller (RP 15), Raumstruktur, 
o. M. 

 

Abb. 4 Ausschnitt aus dem Regionalplan der Region Donau-Iller (RP 15) mit Lage des Plan-
gebietes (rote Umgrenzung), Raumnutzungskarte, o. M. 

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans sind innerhalb des Plangebietes keine ein-
schlägigen bzw. konkreten Aussagen formuliert. Im Norden, Osten sowie Süden befindet 
sich Bestandsbebauung, teilweise Wohnnutzung aber auch gewerbliche Nutzung. Westlich 
des Geltungsbereichs ist die Bahnlinie Mindelheim – Günzburg dargestellt. Des Weiteren 
verläuft im Westen das Gewässer „Günz“, welches selbst in einem Vorbehaltsgebiet für 
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Erholung sowie Naturschutz und Landschaftspflege liegt. Durch die vorliegende Planung 
werden die genannten Gebiete nicht berührt bzw. beeinflusst. 

Regionale Grünzüge, Naturschutzgebiete, Landschaftsvorbehaltsgebiete, sonstige Vor-
ranggebiete, Tourismus- und Erholungsgebiete sind nicht betroffen. Auch Überschwem-
mungs- oder Hochwassergefährdungsgebiete sind nicht berührt.  

Die folgenden Ziele (Z) und Grundsätze (G) des Regionalplans der Region Donau-Iller (RP 
15) sind vorliegend zu beachten. 

• Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der ökologischen Viel-
falt sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege bei raumbeanspruchen-
den Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen (B I 2 G 2). 

• Die Inanspruchnahme von Böden für Siedlungs-, Infrastruktur- und sonstige bodenbe-
einträchtigende Zwecke soll auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden. Die 
natürlichen Bodenfunktionen sollen erhalten, wenn möglich wiederhergestellt und Bo-
denbelastungen gemindert werden (G I 3 G 1). 

• Die weitere Siedlungstätigkeit soll sowohl im Wohnsiedlungsbereich als auch im ge-
werblichen Siedlungsbereich zur Stärkung des ländlichen, insbesondere struktur-
schwachen Raumes der Region Donau-Iller beitragen. Die Eigenständigkeit des länd-
lichen Raumes soll erhalten und ausgebaut werden (B III 1 G 3). 

• Bei der Planung neuer Wohn- und Gewerbegebiete ist auf eine flächensparende Bau-
weise zu achten. Dabei sind die ortsspezifischen Gegebenheiten zu berücksichtigen 
(B III 1 G 5). 

• Bei der Siedlungsentwicklung sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innen-
entwicklung nicht zur Verfügung stehen (B III 1 Z 6). 

• In baulich stark verdichteten Städten und Gemeinden sollen bei der Neuausweisung 
von Baugebieten sowie bei Nachverdichtungen innerstädtische Grünstrukturen ge-
schaffen oder erhalten werden, die für den Siedlungsbereich bedeutsame klimatische, 
soziale oder ökologische Funktionen erfüllen (B III 1 G 7). 

Es ist darauf hinzuweisen, dass sich der Regionalplan der Region Donau-Iller zum gegen-
wärtigen Planungsstand im Verfahren der Gesamtfortschreibung befindet. 

4.3 Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundsätzen des LEP Bayern und 
des Regionalplanes der Region Donau-Iller 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung hat die Stadt Ichenhausen das Ziel Baurecht zu schaf-
fen für die Umsetzung von Mischnutzung im Geltungsbereich. Durch die anhaltend hohe 
Nachfrage nach Wohnraum und gewerblich nutzbaren Flächen soll durch die vorliegende 
Planung die benötigten Flächen zur Verfügung gestellt werden. Es erfolgt die Innenentwick-
lung vor der Außenentwicklung, d.h. es werden keine neuen Flächen am Ortsrand in An-
spruch genommen. Im Westen des Plangebietes befinden sich bereits Mischbauflächen mit 
Wohnen und gewerblicher Nutzung. Im Osten verläuft die Bahnlinie Günzburg-Mindelheim 
und im weiteren Verlauf grenzt westlich der Bahnlinie bestehende gewerbliche Nutzung an. 
Das entspricht der Zielvorgabe des Landesentwicklungsprogramms Bayern, das neue 
Siedlungsflächen in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen sind. Im 
Westen des Geltungsbereichs ist ein Grabenverlauf sowie entlang der östlichen Grenze ein 
durchgängiger Gehölzbestand vorhanden. Diese Bereiche werden von Bebauung 
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freigehalten und mittels grünordnerischen Festsetzungen geschützt. Durch weitere Maß-
nahmen zur Ein- und Durchgrünung der Grundstücksflächen werden die Belange der Öko-
logie, der Landschaft und des Naturschutzes gezielt berücksichtigt. Auf eine flächenspa-
rende Bauweise unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Begebenheiten wird durch die 
Bauleitplanung geachtet. 

5 Darstellung im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ichenhausen stellt für den Bereich zum 
größten Teil Grünfläche dar. Im Südosten und Süden werden Teile als gemischte Baufläche 
sowie als Ortsrandeingrünung dargestellt. Im Norden werden einzelne Bäume dargestellt, 
von denen ein hoher Anteil nicht mehr existent sind. 

Nachdem der rechtswirksame Flächennutzungsplan nur im südöstlichen Bereich der Ein-
wicklung eines Mischgebiets entspricht, ist eine Änderung des rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplanes erforderlich. 

 

Abb. 5 Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan mit dem Geltungsbe-
reich der Änderung des Flächennutzungsplanes (schwarz gestrichelt); o. M. 

6 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der baulichen Anforderungen wird das Plangebiet im parallel aufgestellten 
Bebauungsplan als ein Mischgebiet MI im Sinne des § 6 BauNVO festgesetzt und daher im 
Flächennutzungsplan künftig als gemischte Bauflächen dargestellt. Des Weiteren ist das 
Mischgebiet unterteilt in Mischgebiet MI 1 und MI 2. Hintergrund dieser Unterteilung ist es, 
ein ausgewogenes quantitatives und qualitatives Mischungsverhältnis der Wohnnutzung 
und der gewerblichen Nutzung umzusetzen. 
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7 Erschließung 

Für eine wirtschaftliche Erschließung mit reduziertem Flächenverbrauch wird das Bauge-
biet von Süden aus über den Günzweg erschlossen. Die Erschließungsstraße verläuft über 
den südlichen Anschluss der Fl.-Nr. 1052, Gemarkung Ichenhausen, an den Günzweg. Im 
nördlichen Verlauf der künftigen Erschließung verschwenkt die geplante Straße nach Os-
ten, sodass entlang des Grabens an der Westgrenze der Fl.-Nr. 1052 ein Pufferstreifen von 
6,0 m Breite als Grünfläche umgesetzt werden. 

8 Immissionsschutz 

Die gemischten Bauflächen liegen östlich der Eisenbahnstrecke Günzburg – Mindelheim. 
Westlich der Bahnlinie grenzen die Gewerbebetriebe entlang der Günztalstrecke an. 

Im Rahmen nachfolgender Planungen ist zu überprüfen, ob für schützenswerter Nutzungen 
zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse Schallschutzmaßnahmen gegen-
über den auf das Gebiet einwirkenden Straßenverkehrslärmimmissionen erforderlich sind. 
Gegebenenfalls sind geeignete Maßnahmen zum Schutz gegen solche Lärmeinwirkungen 
zu treffen (Nachweis durch Schallgutachten). 

Durch die benachbarten Gewerbeflächen wirken auf die gemischten Bauflächen Gewerbe-
lärmimmissionen ein. Im parallel aufgestellten Bebauungsplan ist die Gewerbelärmsituation 
zu bewerten und es sind ggf. Maßnahmen zum Schallschutz zur Wahrung gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse erforderlich (Nachweis durch Schallgutachten). 

Insgesamt ist hinsichtlich des Schallschutzes die Einhaltung der gesunden Wohn- und Ar-
beitsbedingungen nachzuweisen. 

9 Umweltbelange/Ausgleich 

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltbelange, wie zum Beispiel des Natur-, Boden 
und Landschaftsschutzes, der Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Kulturgüter und die Ge-
sundheit des Menschen, sowie von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren 
werden gemäß § 2 Abs. 4 BauGB auf der Ebene der vorliegenden Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Zuge einer Umweltprüfung in Form eines Umweltberichtes unter Ziff. 12 
ermittelt und bewertet. Auch auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungs-
plan) erfolgt eine detaillierte Betrachtung der Umweltbelange in einem Umweltbericht. Die 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation sowie der Eingriff und Aus-
gleich der Beeinträchtigungen der Schutzgüter werden im verbindlichen Bauleitplanverfah-
ren ermittelt und festgesetzt. 

10 Spezieller Artenschutz 

Unter Bezug auf § 1a Abs. 4 BauGB ist bei Bauleitplänen zu prüfen, ob durch die Planung 
eines Projektes Einflüsse auf geschützte Arten nach europäischem Artenschutzrecht ent-
stehen, die beim Vollzug des Bauleitplanes z. B. durch nachfolgende Bau- oder sonstige 
Genehmigungen Verstöße auslösen, die gemäß § 42 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) verboten sind. Dementsprechend muss der Vollzug des Bauleitplanes so mög-
lich sein, dass folgende Vorgaben eingehalten sind (§ 42 BNatSchG): 
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• Wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten nach BNatSchG darf nicht nach-
gestellt werden; sie dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden.  

• Wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten dür-
fen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten nicht erheblich gestört werden (eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert). 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur dürfen nicht entnommen, beschädigt oder zerstört werden.  

• Wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur dürfen nicht entnommen werden; sie oder ihre Standorte dürfen nicht 
beschädigt oder zerstört werden (Zugriffsverbote). 

Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung (Abschichtung) schätzt auf Basis einer Über-
sichtsbegehung und Biotoptypenerhebung ab, inwieweit eine potenzielle Betroffenheit vor-
kommender Tierarten im Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren „Nördlich des 
Günzweges“ besteht. 

Bei folgenden einzelnen vom Vorhaben betroffenen Arten (Prognose von Schädigungen 
und Störungen) werden Vermeidungsmaßnahmen festgelegt, welche gewährleisten, dass 
der derzeitige günstige Erhaltungszustand gewahrt bleibt bzw. der jetzige ungünstige Er-
haltungszustand nicht weiter verschlechtert wird und eine Wiederherstellung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes nicht erschwert wird. 

Zum Schutz insbesondere von Brutvögel-Gehölzbrüter, Fledermäusen sowie Kleintiere (z. 
B. Mäuse / Maulwurf) werden folgende Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt: 

• V 1: Bauzeitenbeschränkung: Die Baufeldfreimachung (Gehölzfällungen, Gebäude-
abrisse) sowie Bodenarbeiten (Oberboden abtragen etc.) sind nur in den Wintermona-
ten (Anfang Oktober bis Ende Februar) vor Beginn der Brutsaison der Vögel zulässig. 
Falls die Bauarbeiten nicht im Winter beginnen könne, gilt zusätzlich V 2. 

• ggf. V 2: Ökologische Baubegleitung bei Bauarbeiten im Sommer: Sollten die Bau-
arbeiten nicht im Winter beginnen können, so ist unmittelbar vor Beginn der Bauarbei-
ten eine abschließende Kontrolle durch fachkundige Personen zur Dokumentation von 
ggf. Positiv-/Negativnachweisen besonders geschützter Arten (Vögel, Fledermäuse) 
durchzuführen. Dabei ist die Fläche auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten gehölzbrü-
tender Vogelarten oder Fledermäuse abzusuchen. Werden im Rahmen der ökologi-
schen Baubegleitung bereits brütende Vögel, oder Fledermäuse, welche die Baumhöh-
len als Wochenstube nutzen, vorgefunden, muss zur Abwendung des Tötungsverbots 
gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG mit den Boden-/Fällarbeiten bis zu deren Brut-
ende/Aufzuchtende und der vollständigen Selbstständigkeit der Jungvögel abgewartet 
werden. 

• V 3: Umsetzung von Maßnahmen zur Minderung einer schädlichen Einwirkung 
von Beleuchtungsanlagen auf Tiere: Um das Anlocken von Insekten (und somit eine 
Reduktion des Nahrungsangebotes für bspw. Fledermäuse in den angrenzenden un-
beleuchteten Bereichen) zu vermeiden, sind insektenfreundliche Beleuchtungskörper 
(keine Lampen mit Wellenlängen unter 540nm [Blau- und UV-Bereich] und mit einer 
korrelierten Farbtemperatur > 2700 K) zu verwenden. Empfehlenswert ist zudem eine 
angemessene Bepflanzung sowie (nach unten) gerichtete Lampen (z.B. LEDs oder ab-
geschirmte Leuchten), die den Lichtstrahl auf die notwendigen Bereiche begrenzt (vgl. 
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z.B. „Licht-Leitlinie“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz [LAI 
2012] sowie „Leitfaden zur Eindämmung der Lichtverschmutzung – Handlungsempfeh-
lungen für Kommunen“ des StMUV [2020]). 

• V 4: Vermeidung von Vogel-Kollision an Glasflächen: Um ein erhöhtes Kollisions-
risiko für Vögel an Glasfassaden zu vermeiden, sollten Glasscheiben mit einem maxi-
malen Außenreflexionsgrad von 15% verwendet werden. Zusätzlich ist auf klassische 
Über-Eck-Situationen (z.B. gläserne Balkonbrüstungen) zu verzichten. Ungeteilte 
Glasscheiben sollten eine maximale Fläche von 2,5 m² aufweisen (vgl. „Vogelfreundli-
ches Bauen mit Glas und Licht“ der Vogelwarte Sempach). 

• V 5: Vermeidung einer unbeabsichtigten Fallenwirkung von Lichtschächten, Gul-
lys, Kellereingängen etc. durch Kleintier-Schutzgitter bzw. kleintierfreundliche Ausge-
staltung (Ausstiegshilfe o. ä.). 

Einer potenziellen Betroffenheit von Brutvögeln (Gehölzbrüter) und Fledermäuse kann mit 
den genannten Maßnahmen begegnet werden und eine erhebliche Beeinträchtigung ver-
mieden werden. 

Vom genannten Vorhaben werden unter der Voraussetzung der Durchführung der Vermei-
dungsmaßnahmen V 1 bis V 5 keine Arten geschädigt, erheblich gestört, verletzt oder ge-
tötet. Durch diese Maßnahmen wird gewährleistet, dass der derzeitige günstige Erhaltungs-
zustand gewahrt bleibt bzw. der jetzige ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter ver-
schlechtert wird und eine Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht er-
schwert wird. 

Anderweitig besser geeignete Alternativen (Standort- und technische Alternativen), die zu 
einer geringeren Betroffenheit gemeinschaftsrechtlich geschützter Tier- und Pflanzenarten 
führen würden, sind nicht vorhanden.  

11 XPlanung Standard 

Im Jahre 2017 wurde XPlanung als verbindlicher Standard im Bau- und Planungsbereich 
vom IT-Planungsrat, welcher durch Bund, Länder und die kommunalen Spitzenverbände 
getragen wird, beschlossen. Der Standard XPlanung ermöglicht in erster Linie einen ver-
lustfreien Datenaustausch zwischen den Akteuren in Planungsverfahren. XPlanung basiert 
auf internationalen Standards und findet in der INSPIRE Datenspezifikation zum Thema 
Bodennutzung im Annex III der INSPIRE Richtlinie Anwendung. Ab dem Jahr 2023 ist XPla-
nung als verbindlicher Standard für Planungsverfahren bzw. raumbezogene Planwerke der 
Bauleit- und Landschaftsplanung sowie Raumordnung anzuwenden.  

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist auf Grundlage des standardisierten Daten-
austauschformat XPlanung erstellt. 
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12 Umweltbericht 

12.1 Einleitung  

12.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umwelt-
prüfung durchzuführen, in der die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB gewürdigt werden. Die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschut-
zes sind gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht als Anlage zur Begründung der Bau-
leitpläne beizufügen. 

Der Konkretisierungsgrad der Aussagen im Umweltbericht entspricht dem jeweiligen Pla-
nungszustand, im vorliegenden Fall der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungs-
plan). 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB werden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Der Umweltbericht wird 
durch die Auswertung der im Rahmen dieser frühzeitigen Beteiligung eingehenden Stel-
lungnahmen ergänzt. Im weiteren Verfahren wird der Umweltbericht durch die im Rahmen 
der erneuten Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingehenden Stellungnahmen vervoll-
ständigt. 

12.1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplanes 

Die Stadt Ichenhausen beabsichtigt auf den Fl.-Nrn. 1052 sowie 1885, Gemarkung Ichen-
hausen ein Mischgebiet zu entwickeln. Hintergrund für die Wahl der Art der baulichen Nut-
zung sind die vorhandene gewerbliche Nutzung und der Verlauf der Bahnlinie Günzburg – 
Mindelheim westlich des Geltungsbereichs. Des Weiteren schließt im Westen Wohnbebau-
ung an, die innerhalb eines im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Mischgebietes liegt. 
Südöstlich des Plangebietes befinden sich diverse gewerbliche Nutzungen entlang der 
Krumbacher Straße (Tankstelle, Autohandel, Gaststätte etc.). Die Zielsetzung der gemisch-
ten Nutzung ist verträgliches Nebeneinander von Wohnen und nicht störendem Gewerbe. 
Bei dem Plangebiet handelt sich um eine unbebaute, momentan landwirtschaftlich genutzte 
Fläche. 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt südlich über den Günzweg und einer neu zu 
errichtenden Erschließungsstraße in Richtung Norden, die mit einer Wendeanlage im Nor-
den des Geltungsbereichs abschließt. Die Größe des Plangebietes beträgt insgesamt ca. 
1,8 ha. 

12.2 Beschreibung und Bewertung erheblicher Umweltauswirkungen 

12.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes 
(Basisszenario) 

Das Plangebiet befindet sich in der Naturraumeinheit der Donau-Iller-Lech-Schotterplatten 
und wird aktuell landwirtschaftlich als Grünfläche genutzt. Es handelt sich um ein topogra-
phisch bewegtes Grundstück. Von West nach Ost ist eine Neigung von 5 % bis teilweise 20 
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% zu verzeichnen. Entlang der westlichen Grenze des Plangebietes verläuft eine Böschung 
mit Gehölzbestand, der sich größtenteils nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befindet. In Längsrichtung von Süden nach Norden ist das Gelände als eben zu bezeich-
nen. An der westlichen Grenze des Plangebietes verläuft zum Teil ein Graben.  

Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine Denkmäler vorhanden. Von dem Vorhaben 
selbst sind keine national bzw. internationalen Schutzgebiete und Kategorien sowie keine 
amtlichen Biotope betroffen.  

12.2.2 Voraussichtliche Entwicklung bei Nicht-Durchführung der Planung (Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der Planung kann davon ausgegangen werden, dass die Fläche wei-
terhin als Grünland intensiv bewirtschaftet wird. Durch die Düngung und den Nitrateintrag 
bleibt die Belastung des Grundwassers weiterhin erhalten. Andererseits kommt es zu keiner 
Versiegelung und Inanspruchnahme der Fläche, d.h. Auswirkungen für das Schutzgut Bo-
den bzw. Fläche bleiben aus. 

12.2.3 Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Nachfolgend wird eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes des Plange-
bietes für jedes einzelne Schutzgut abgegeben, das voraussichtlich beeinflusst wird. Im 
Rahmen der Prognose über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung werden die möglichen Auswirkungen während der Bau- und Be-
triebsphase des geplanten und möglichen Vorhabens in Bezug auf die Belange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 a) bis i) BauGB beschrieben. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt 
verbal argumentativ (geringe, mittlere, hohe Erheblichkeit). Die einzelnen baubedingten, 
anlagenbedingten und betriebsbedingten Wirkfaktoren inklusive der konkreten Auswirkun-
gen auf die einzelnen Schutzgüter werden in den nachfolgenden Kapiteln behandelt. 

12.2.3.1 Vorhabenbedingte Wirkfaktoren 

Die durch die vorliegende Planung mögliche Entwicklung unterscheidet sich von der bishe-
rigen landwirtschaftlichen Nutzung durch eine angestrebte gewerbliche Nutzung des Plan-
gebietes.   

Nachfolgend werden mögliche Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens im Ver-
gleich zur bisherigen Nutzung aufgelistet und anschließend schutzgutbezogen abgehan-
delt.   

Generell sind durch das geplante Vorhaben folgende Umweltauswirkungen zu erwarten:  

• Veränderungen und Neuversiegelungen im Bereich der Gebäude, Zufahrten, Pkw-
Stellplätze sowie Wegeführung durch Bodenaufschüttungen und -verdichtungen, Ver-
änderungen Bodengefüge und Bodenwasserhaushalt 

• Neuversiegelung durch Überbauung, Flächenverbrauch 

• Verlust potenzieller Nahrungsflächen und Lebensräume 

• ggf. Verstärkung von Trenn- und Barrierewirkung und Unterbrechung von Wanderach-
sen und Vernetzungen von Teillebensräumen 

• Veränderung der Vegetationsstruktur 
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• Lärmemissionen (Scheuchwirkung) 

• Lichtemissionen (Scheuch- oder Anlockeffekte) 

12.2.3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bestandsaufnahme 

Bezüglich der Bestandserhebung von potenziell betroffenen Arten wird auf die artenschutz-
rechtliche Relevanzprüfung, Kling Consult GmbH, vom 13. März 2023 verwiesen, die als 
Anlage 2 der Begründung des Bebauungsplanes beigefügt ist. Artenspezifische Aussagen 
sind artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung zu entnehmen. 

Die Flurstücksgrenzen werden nordwestlich, nördlich und östlich von Gehölzbeständen 
mittlerer bis alter Ausprägung eingesäumt. Als Arten können u. a. Gemeine Esche (Fraxinus 
excelsior), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Gemeine Fichte (Picea abies), Sal-Weide (Salix 
caprea), Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus), Spitzahorn (Acer platanoides) und 
Hänge-Birke (Betula pendula) festgestellt werden. Innerhalb des Plangebietes befindet sich 
im nördlichen Bereich ein Baum alter Ausprägung sowie im Süden ein Baumbestand mitt-
lerer Ausprägung. 

Brutvögel: 

Die im Geltungsbereich liegenden Bäume und Sträucher können gehölzbrütenden Vogel-
arten als Bruthabitat dienen. Bei der Ortseinsicht am 6. März 2023 konnten keine Baum-
höhlen festgestellt werden, welche von höhlenbrütenden Vogelarten genutzt werden könn-
ten. Lediglich eine Esche alter Ausprägung am östlichen Rand des Plangebiets wies einen 
hohen Totholzanteil sowie einen starken Efeubewuchs auf. Der Efeubewuchs selbst bietet 
potenzielle Rückzugs- oder Versteckmöglichkeiten; auch war nicht ersichtlich, ob sich da-
runter Höhlen, Spalten etc. befinden, welche von Vögeln genutzt werden können. Daher ist 
der Baum unmittelbar vor Baubeginn auf eventuelle Quartiere zu untersuchen.  

Die ASK konnte im Siedlungsbereich von Ichenhausen sowie im Umkreis einige saP-rele-
vanten Vogelarten feststellen (Gartenrotschwanz (1997), Kiebitz (1997), Kuckuck (1997), 
Mehlschwalbe (2015), Schafstelze (2020), Schwarzmilan (1997), Turteltaube (2020), Ufer-
schwalbe (1999), Weißstorch (2022)). Aufgrund fehlender Gewässerstrukturen im Plange-
biet kann eine Betroffenheit von wassergebundenen Vogelarten ausgeschlossen werden. 
Ebenso bietet das Plangebiet aufgrund der Kulissenwirkung und der innerstädtischen Lage 
kein Habitat für Bodenbrüter. Die nächste Feldvogelkulisse befindet sich ca. 9 – 10 km 
östlich des Plangebiets. Ersatz-Jagdhabitate für den Schwarzmilan sind in unmittelbarer 
Umgebung und in räumlich-funktionalem Zusammenhang ausreichend vorhanden. Durch 
die Vermeidungsmaßnahmen V 1 – V 5 kann eine potenzielle Betroffenheit von saP-rele-
vanten Brutvögeln sicher ausgeschlossen werden. Ebenso kann eine Betroffenheit von weit 
verbreiteten/euryöken Brutvögeln, welche gegenüber Schwankungen von Umweltfaktoren 
unempfindlich, bzw. tolerant sind und teilweise als Kulturfolger direkt die menschliche Nähe 
suchen durch die genannten Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Auch für 
diese sind in unmittelbarer Umgebung und räumlich-funktionalem Zusammenhang ausrei-
chend Ausweichlebensräume vorhanden.   

Fledermäuse 

Die Gehölzbestände, welche das Plangebiet einsäumen, könnten Fledermäuse potenziell 
als Leitstrukturen dienen. Baumhöhlen, welche als Fortpflanzungsstätten genutzt werden 
könnten, konnten bei der Ortseinsicht am 06.03.2023 keine ausgemacht werden. Lediglich 
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die o. g. Esche bietet potenzielle Rückzugs- oder Versteckmöglichkeiten und soll unmittel-
bar vor Baubeginn auf eventuelle Quartiere untersucht werden.  

Die ASK konnte im Siedlungsbereich von Ichenhausen sowie im Umkreis einige saP-rele-
vanten Fledermausarten feststellen (Großer Abendsegler (2019), Großes Mausohr (2006), 
Mopsfledermaus (2019), Plecotus spec. (2019), Rauhautfledermaus (2013), Zweifarbfle-
dermaus (2003). Für Individuen, welche das Plangebiet als Jagdgebiet nutzen, sind in der 
nahen Umgebung genügend Ausweichlebensräume in räumlich-funktionalem Zusammen-
hang vorhanden.  

Nachteilige Auswirkungen, die zu Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG führen könn-
ten, können zudem durch die Bauzeitenbeschränkung (V 1, ggf. V 2) auf den Zeitraum au-
ßerhalb der Aktivitätsphase von Fledermäusen und die Umsetzung von Maßnahmen zur 
Minderung der schädlichen Einwirkung von Beleuchtungsanlagen auf Tiere (V 3) ausge-
schlossen werden. 

Kleintiere 

Durch die Feldflur und den ländlichen Charakter der Umgebung des Plangebiets ist nicht 
auszuschließen, dass durch das Vorhaben Kleinsäuger, wie z.B. Mäuse oder der Maulwurf 
beeinträchtigt werden.  Durch die Vermeidungsmaßnahme V 5 kann eine allgemeine Be-
troffenheit von Kleintieren ausgeschlossen werden.  

Amphibien, Reptilien, Biber 

Laut ASK sind in der nahen Umgebung des Plangebiets mehrere Fundorte der Zau-
neidechse verzeichnet (Lacerta agilis). Das Plangebiet selbst weist jedoch keine Strukturen 
auf, welche sich als Habitat für die Zauneidechse eignen würden. Ebenso sind im Plange-
biet keine Gewässerstrukturen vorhanden, welche potenziell von Amphibien oder dem Bi-
ber genutzt werden könnten. Eine flache, grabenförmige Vertiefung am westlichen Rand, 
führte zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme am 06.03.2023 kein Wasser. 

Gewässer oder Felshügel sind im Plangebiet selbst nicht vorzufinden. Auch großflächige, 
offene und flache Nass- oder Feuchtgrünlandstellen sind nicht vorhanden. Gegenwärtig 
wird das Plangebiet landwirtschaftlich als Intensivgrünland genutzt. Entsprechend ist von 
Arbeitsprozessen wie Mahd sowie Düngeeintrag auszugehen. 

Auswirkungen 

Während der Bauphase kann es durch temporären Baulärm, Staub- und Schadstoffemissi-
onen zu Störungen der in diesem Bereich lebenden Fauna kommen. Der Einsatz der Bau-
maschinen und die Erdbewegungen im Zuge der Bauarbeiten führen zur Zerstörung von 
Bodenlückensystemen, Kleinhabitaten oder auch Fortpflanzungsstätten. Ferner sind Er-
schütterungen, Licht, Menschen- und Verkehrsbewegungen möglich. 

Der im Plangebiet vorhandene Baumbestand kann aufgrund der künftigen Bebauung nicht 
erhalten werden. Eine entsprechende Kompensation hat auf der Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen und Sträuchern entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereichs zu er-
folgen. 
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In der artschutzrechtlichen Relevanzprüfung werden die artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), 
die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. Die bau-, anlagen- 
und betriebsbedingten Wirkprozesse sind dieser Prüfung zu entnehmen. 

Für das Schutzgut werden artenschutzrechtlich begründete Vorkehrungen zur Vermeidung 
festgesetzt, um potenzielle Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Ver-
botstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung 
der im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V5. Damit sind die 
Artenschutzaspekte ausreichend auf der Bebauungsplanebene berücksichtigt, da durch 
diese Vermeidungsmaßnahmen so weit geregelt ist, dass für eine spätere Umsetzung des 
Vorhabens keine Artenschutzkonflikte auf der Umsetzungsebene zu erwarten sind. Durch 
die Vermeidungsmaßnahmen werden die einzelnen Zugriffsverbote (gem. § 44 Abs. 1 Nr. 
1-4 BNatSchG) eingehalten bzw. die Verbotstatbestände treten nicht ein (Tötungs- und 
Verletzungsverbot, Schädigungsverbot, Störungsverbot bei den Tierarten sowie bei den 
Pflanzenarten, Verbot der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung). 

Relevante Wirkungen wie Kollisionsrisiken, Zerschneidungseffekte und Barrierewirkungen 
werden als gering eingestuft. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Es ist von einer geringen Erheblichkeit für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt auszugehen. 

12.2.3.3 Schutzgut Boden und Wasser 

Bestandsaufnahme 

Die im Schutzgut Boden und Wasser ermittelten bzw. dargestellten Bestandserkenntnisse 
beziehen sich überwiegend zusammenfassend auf die orientierende Baugrunderkundung, 
DRH – 2671 Ichenhausen Günzweg, Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH, 
welche als Anlage 3 der Begründung des Bebauungsplanes beigefügt ist. 

Die Untersuchung beschreibt und beurteilt die angetroffenen Baugrund- und Grundwasser-
verhältnisse, nimmt die geologischen, bodenmechanischen und bautechnischen Klassifi-
zierungen vor und erarbeitet die für die erdstatistischen Berechnungen erforderlichen Bo-
denkenngrößen. Darüber hinaus werden Hinweise und Empfehlungen zur Planung und 
Bauausführung gegeben. Die konkretisierende Bestandsaufnahme zum Schutzgut Boden 
und Wasser sind der Baugrunduntersuchung (Gutachten) zu entnehmen. 

Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen sind nicht bekannt. Das Plangebiet liegt gemäß 
Informationsdienst überschwemmungsgefährdete Gebiete (Landesamt für Umwelt, Bayern) 
außerhalb gefährdeter Hochwasser- oder Überschwemmungsgebiete. Weder Wasser-
schutzgebiete noch wasserwirtschaftliche Vorrang- und Vorbehaltsgebiete werden von der 
vorliegenden Planung tangiert. Zudem befindet sich kein festgesetzte Trinkwasserschutz-
gebiet innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld des Standortes. Gewässer, Gräben oder 
sonstige Fließgewässer sind innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden. Mit Beeinträchti-
gungen aufgrund wild abfließenden Wassers muss gerechnet werden. Aufgrund der 
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derzeitigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung, ist u.a. von Stickstoffanreicherungen 
im Grundwasser durch Düngeeinträge auszugehen. 

Auswirkungen 

Während der Bauphase kommt es durch den Einsatz von Baumaschinen, durch Baustel-
leneinrichtungen und Lagerplätzen zur Verdichtung des Bodens. Die Verdichtung vermin-
dert das Rückhaltevolumen des belebten Bodens und verringert die Grundwasserneubil-
dung. Baubedingte Auswirkungen auf das Grundwasser sind im Plangebiet unter Einhal-
tung der üblichen Vorschriften nicht zu erwarten. 

Die durch das Vorhaben bedingte Umnutzung, Bebauung und Versiegelung hat zur Folge, 
dass landwirtschaftlicher Boden aus der Nutzung genommen, Boden um- und zwischenge-
lagert, verdichtet und versiegelt wird. Durch die zulässige Flächenversiegelung werden die 
natürlichen Bodenfunktionen in diesem Bereich beeinträchtigt. 

Zur Reduzierung der Bodenversiegelung sind mehrere Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen im Bebauungsplan vorgesehen. Durch die Festsetzungen zur Grünordnung 
(Ein- und Durchgrünung des Gebietes), zur Verwendung wasserdurchlässiger Materialien, 
zum Ausgleich sowie zum Boden- und Grundwasserschutz wird der Eingriff in das Schutz-
gut Boden und Wasser gezielt begrenzt. Beispielsweise bei vermeidbaren Versiegelungen, 
wie privaten Stellplätzen oder Abstellflächen ist darauf zu achten, dass diese sickerfähig 
bzw. wasserdurchlässig (z.B. wassergebundene Beläge, Schotterrasen, Rasenpflaster, Ra-
sengittersteine) ausgeführt werden. Zudem sind nicht überbaute Flächen als wasserauf-
nahmefähige Grün- bzw. Vegetationsflächen anzulegen. Damit werden die Auswirkungen 
auf die natürlichen Bodenfunktionen gezielt gemindert. 

Die zulässige Flächenversiegelung im Plangebiet im Bereich der Bauflächen führt zu einer 
Verringerung der Grundwasserneubildungsrate verbunden mit einer Veränderung des 
Oberflächenabflusses. Gleichzeitig wird das Rückhalte- und Versickerungsvolumen des be-
lebten Bodens reduziert. Die Begrenzung der zulässigen Versiegelung, Begrünungen und 
Versickerungsmaßnahmen tragen zu einer Verminderung des Oberflächenabflusses bei. 
Damit werden die Auswirkungen gezielt vermindert und eine Beeinträchtigung des Grund-
wasserkörpers vermieden. Eine mögliche Grundwasserbelastung durch Düngeeinträge 
bleibt mit Durchführung der Planung aufgrund der Aufgabe der derzeit vorhandenen land-
wirtschaftlichen Nutzung aus, was sich positiv auf das Grundwasser auswirkt. 

Im Untersuchungsgebiet stehen verschiedenen Böden mit jeweils unterschiedlichen Durch-
lässigkeitswersten an. Die anstehenden bindigen Gesteinsböden (bspw. tonhaltigen sowie 
schluffige Sandböden) sind für eine Flächenversickerung als ungeeignet zu klassifizieren. 
Auf den einzelnen Grundstücken sind Retentionsbauwerken (z.B. Zisterne) herzustellen, 
die eine gedrosselte Ableitung in den Kanal sowie eine Speicherung und Nutzung von Re-
genwasser ermöglichen. 

Aufgrund regionalgeologisch anstehender kalkhaltiger Böden, sollte generell auf einen kon-
zentrierten, punktuellen Eintrag von Wasser in den Baugrund in Form von Versickerungs-
mulden oder -becken (Gefahr der Schwächung des Korngerüstes der kalkhaltigen Böden 
durch langfristige Lösung des freien Kalkanteils) verzichtet werden. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Durch das topographisch bewegte Gelände in Verbindung mit der Inanspruchnahme der 
betroffenen Fläche ist von mittleren Auswirkungen auszugehen. 
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12.2.3.4 Fläche 

Bestandsaufnahme 

Momentan werden die Flächen als landwirtschaftliches Intensivgrünland genutzt. Im recht-
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Ichenhausen wird das Plangebiet als Grünland 
dargestellt. Im Norden und Nordwesten werden Einzelbäume dargestellt, die an dieser 
Stelle im Bestand zum Teil nicht vorhanden sind. 

Auswirkungen 

Durch die planungsrechtliche Sicherung der Bauflächen auf landwirtschaftlicher Fläche ge-
hen Flächen zu Gunsten der Siedlungsentwicklung verloren. Für den Naturhaushalt sind 
die Flächen, mit Ausnahme der negativen Auswirkungen der Flächenversiegelung, von ge-
ringer Bedeutung. Die geplanten Grünflächen und Randeingrünungen sowie der künftig 
ausbleibende Düngeeintrag durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung wirken sich minimie-
rend auf die Erheblichkeit des Eingriffes aus. Gegenüber der aktuellen Nutzung erhöht sich 
die Inanspruchnahme der geplanten Bauflächen entsprechend der Festsetzungen der über-
baubaren Grundstücksflächen. Als landwirtschaftlich genutzte Fläche kommt dem Plange-
biet aufgrund ihres geringen Entwicklungspotenzials für Natur und Landschaft eine geringe 
Bedeutung zu. Aufgrund der Größe und der Lage des Plangebietes sind geringe Auswir-
kungen festzuhalten. Im benachbarten Umfeld befinden sich westlich die Bahnlinie Günz-
burg – Mindelheim sowie gewerbliche Strukturen. Im Norden und Osten sind Wohnstruktu-
ren bzw. gewerbliche Strukturen vorzufinden. Aufgrund mangelnder Alternativstandorte 
bzw. fehlender Flächenverfügbarkeiten sowie die Integration in den bestehenden Sied-
lungskörper zeigt die Fläche eine hohe Standorteignung für die angestrebte städtebauliche 
Entwicklung.  

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Es ist von einer geringen Erheblichkeit für das Schutzgut Fläche auszugehen. 

12.2.3.5 Klima und Luft 

Bestandsaufnahme 

Das Gelände im Plangebiet ist topographisch bewegt und wird derzeit als Grünland intensiv 
landwirtschaftliche genutzt. Entsprechend lässt sich aus dem Bestand eine geringe Versie-
gelung ableiten. Gehölz- oder Vegetationsbestände liegen im Plangebiet vereinzelt vor. 
Entlang der östlichen Grenze des Geltungsbereichs, außerhalb des Plangebietes verläuft 
ein Streifen bestehender Gehölzstrukturen. Des Weiteren sind im Nordwesten bestehende 
Gehölzstrukturen vorhanden. Die landwirtschaftliche Fläche dient infolge der nächtlichen 
schnellen Abkühlung als Kaltluftentstehungsgebiet mit positiven Effekten für die Umge-
bung. Des Weiteren finden sich Gehölzstrukturen, welche zur Frischluftproduktion und Luft-
reinhaltung (Filterung von Schwebstoffen aus der Luft) beitragen. Durch die landwirtschaft-
liche Nutzung können phasenweise geruchsbelästigende Immissionen von den Flächen in 
das Siedlungsgebiet gelangen.  

Diese Umstände sind für die Planung von untergeordneter Relevanz, da das Plangebiet 
eine geringe Größe in direkter Angrenzung zum Siedlungsumfeld aufweist. Kleinklimatisch 
gesehen fungiert die Fläche derzeit als Kaltluftentstehungsgebiet mit positiven Effekten für 
die umliegende Bebauung, dient aber auch zur Frischluftproduktion und Luftreinhaltung. 
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Der bestehende Gehölzbestand außerhalb des Geltungsbereichs bleibt in seiner Form er-
halten. 

Auswirkungen 

Während der Bauphase kann es in der Luft zeitweise zu einer Anreicherung mit Staub und 
Verkehrsabgasen kommen. Eine potenzielle Kühlfunktion wird das Plangebiet bei der Um-
setzung der geplanten Nutzungen verlieren. Der Standort befindet sich im ländlichen Um-
feld, wodurch von geringfügigen Auswirkungen für das Lokalklima auszugehen ist. Für das 
Mesoklima ist die geplante Baumaßnahme von untergeordneter Bedeutung. Durch die ge-
plante Bebauung kann aufgrund der dauerhaften Versiegelung mit der Folge klimatischer 
Aufheizungseffekte von einer Beeinträchtigung des Mikroklimas ausgegangen werden. Be-
dingt durch die Hinderniswirkung der Gebäude, die Schattenbildung, das Wärmespeicher-
vermögen der Baustoffe sowie durch Abwärme wird sich im Plangebiet zusätzlich der 
Wärme- und Feuchtehaushalt sowie das örtliche Windfeld lokal verändern. 

Durch die Begrenzung der Versiegelung auf das erforderliche Minimum, Ein- und Durch-
grünungsmaßnahmen, Ortsrandeingrünungen und weiteren Gehölzpflanzungen wird die 
Flächenversiegelung und die damit verbundene Veränderung der Oberflächenaufheizung 
verringert. Damit geht eine Verbesserung der Frischluftproduktion und mikroklimatischen 
Bedingungen einher. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Es ist von einer mittleren Erheblichkeit für das Schutzgut Klima und Luft auszugehen. 

12.2.3.6 Landschaft 

Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet befindet sich im südwestlichen Teil der Stadt Ichenhausen. Es sind keine 
Vorbehalts- bzw. Vorranggebiete für Natur und Landschaft innerhalb des Plangebietes for-
muliert. Tourismus- und Erholungsgebiete befinden sich ebenfalls nicht im Gebiet. Der 
Standort schließt nördlich, südlich sowie östlich am bestehenden Siedlungsumfeld an. Im 
Westen grenzt das Plangebiet an eine landwirtschaftliche Fläche an. Im Anschluss an die 
landwirtschaftliche Fläche verläuft die Bahnlinie Günzburg – Mindelheim. Geländetechnisch 
weist das Plangebiet Höhenunterschiede bis zu 8,0 m in West-Ost-Richtung und bis zu 4,50 
m Nord-Süd-Richtung auf. 

Auswirkungen 

Während der Bauphase ist mit Störungen des Orts- und Landschaftsbildes durch Baustel-
lenbetrieb und Baustelleneinrichtungen zu rechnen. Mit der Aufstellung des Bebauungspla-
nes erfolgt eine zusätzliche Bebauung im unmittelbaren Siedlungsumfeld der Stadt Ichen-
hausen, wodurch das Plangebiet baulich überprägt wird und die Landschaft bzw. das Land-
schaftsbild verändert wird. Dazu zählen insbesondere grünordnerische private und öffentli-
che Maßnahmen und wirksame Ortsrandeingrünungen. Durch die getroffenen Maßnahmen 
zur Ein- und Durchgrünung, zu Pflanzungen und privaten Regelungen zur Gestaltung und 
Begrünung der Grundstücksflächen werden umfangreiche Möglichkeiten einer Strukturan-
reicherung geschaffen. Im Westen sichern Ortsrandeingrünungen die Einbindung des Plan-
gebietes in die Landschaft und ergänzen den bestehenden Gehölzbestand im Osten und 
Nordwesten der überplanten Fläche. 
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Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Es ist von einer mittleren Erheblichkeit für das Schutzgut Landschaft auszugehen. 

12.2.3.7 Mensch/menschliche Gesundheit  

Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet hat derzeit aufgrund seiner bestehenden Nutzungen keine Bedeutung als 
(Nah-) Erholungsfunktion. Innerhalb und im unmittelbaren Umfeld sind keine Ausstattungen 
für die Freizeit- und Erholungsnutzung vorhanden. Geruchsemissionen sind aufgrund feh-
lender landwirtschaftlicher Betriebe bzw. aktiver Landwirtschaft nicht zu erwarten. 

Lärmemissionen gehen von umliegenden Siedlungsstruktur (teils gewerbliche Nutzung), 
aber auch von der im Westen verlaufenden Bahnlinie aus. Die im Schutzgut Mensch ermit-
telten bzw. dargestellten Bestandserkenntnisse beziehen sich überwiegend zusammenfas-
send auf das orientierende Immissionsschutzgutachten, welches als Anlage 1 der Begrün-
dung des Bebauungsplanes beigefügt ist. 

Verkehrstechnisch wird das Plangebiet über den bestehenden Günzweg im Süden er-
schlossen. Zusätzlich wird eine Erschließungsstraße im Plangebiet in Richtung Norden um-
gesetzt. 

Auswirkungen 

Auswirkungen auf die Erholungsfunktion ergeben sich nicht. Während der Bauphase ist 
kurzfristig mit Lärm- und Staubemissionen, der durch die Baumaschinen und den Schwer-
lastverkehr erzeugt wird, zu rechnen.  

Um die Auswirkungen des Verkehrslärms auf die geplanten schutzbedürftigen Nutzungen 
zu untersuchen und zu bewerten, wurde ein Schallgutachten angefertigt, welche als Anlage 
1 der Begründung des Bebauungsplanes beigefügt ist. Durch die im Bebauungsplan ge-
troffenen schalltechnischen Festsetzungen sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im 
Sinne von § 1 Abs. 6 BauGB nachweislich sichergestellt. Beeinträchtigungen der Schutz-
bedürftigkeit der geplanten Nutzungen sind nicht vorhanden. Ausführliche Konkretisierun-
gen sind dem Schallgutachten als Anlage 1 zu entnehmen. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Es ist von einer mittleren Erheblichkeit für das Schutzgut Mensch auszugehen. 

12.2.3.8 Sach- und Kulturgüter 

Bestandsaufnahme 

Unter Kultur- und Sachgütern werden neben historischen Kulturlandschaften, geschützte 
oder schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler sowie alle weiteren Objekte (ein-
schließlich ihres notwendigen Umgebungsbezuges) verstanden, die als kulturhistorisch be-
deutsam zu bezeichnen sind. Innerhalb des Geltungsbereiches sowie im unmittelbar an-
grenzenden Siedlungsumfeld sind keine Baudenkmäler, Bodendenkmäler, Ensembles oder 
landschaftsprägende Denkmäler bekannt oder dargestellt. 



 Vorentwurf i. d. F. vom 1. August 2023 Projekt-Nr. 5358-405-KCK 

5358-405-KCK_FNP-Teil-B_Begründung-Umweltbericht-Vorentwurf.docx Flächennutzungsplanänderung Seite 22 von 28 
erstellt: sem „Nördlich der Günzweges“ Stadt Ichenhausen 

Auswirkungen: 

Vorsorglich wird bei Bodeneingriffen auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von 
Bodendenkmälern nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) hin-
gewiesen. 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich 
der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 
Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie 
der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige 
eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an 
den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufge-
fundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Ge-
genstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Es ist von einer geringen Erheblichkeit für das Schutzgut Sach- und Kulturgüter auszuge-
hen. 

12.2.3.9 Kumulative Auswirkungen 

Kumulative Effekte der Umweltauswirkungen (Summationswirkung) 

Die Umweltauswirkungen der Planung sind in den vorangehenden Kapiteln schutzgutbezo-
gen sowie bau- und betriebsbedingt analysiert. Unter bestimmten Bedingungen kann es zu 
Summationswirkungen kommen, so dass insgesamt eine höhere Gesamtbeeinträchtigung 
anzunehmen ist als die jeweilige Einzelbeeinträchtigung. Auch unter Berücksichtigung der 
Summenwirkung (Wechselwirkung) aller beschriebenen Beeinträchtigungsfaktoren werden 
unter Berücksichtigung der Nutzungs- und Schutzkriterien im Plangebiet nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen prognostiziert, die über 
die vorgenannten Wirkungen hinausgehen.  

Kumulationswirkung mit benachbarten Vorhaben und Plänen 

Zu den Wechselwirkungen der planungsbedingten Umweltauswirkungen können auch an-
dere Vorhaben und Pläne im Zusammenwirken mit der vorliegenden Planung durch kumu-
lative Wirkungen zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen. Maßgeblich ist 
hier ein gemeinsamer Einwirkungsbereich. 

Im Plangebiet und dessen maßgeblichem Umfeld sind aktuell keine weiteren Planungen 
oder Projekte bekannt, die im Zusammenwirken mit der vorliegenden Planung zu einer 
Summation von nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen führen könnten. 

12.2.4 Minimierungs-/Vermeidungs-/Kompensationsmaßnahmen 

Nachfolgende Maßnahmen, die der Minimierung, Vermeidung sowie Kompensation von 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft dienen, werden wie folgt berücksichtigt: 
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Tab. 1 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation 

Schutzgut Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Tiere, Pflanzen und bi-
ologische Vielfalt 

- Ökologisch wirksame Ortsrandeingrünungen 

- Grünordnerische Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung 
mit Baum- und Strauchpflanzungen 

- Anlage nicht überbauter Flächen als wasseraufnahmefä-
hige Grün- und Vegetationsflächen 

- Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

- Durchlässigkeit bzw. Bodenabstand von Einfriedungen 

- Ausgleichsmaßnahmen 

Boden / Fläche - Ökologisch wirksame Ortsrandeingrünungen 

- Grünordnerische Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung 
mit Baum- und Strauchpflanzungen 

- Begrenzung der Versiegelung auf erforderliches Minimum 

- Verwendung von wasserdurchlässigen und versickerungs-
fähigen Belägen und Materialien 

- Maßnahmen zur Niederschlags- und Oberflächenwasser-
beseitigung 

- Aussetzen der Düngeeinträge durch Nutzungsänderung 

- Anlage nicht überbauter Flächen als wasseraufnahmefä-
hige Grün- und Vegetationsflächen 

- Durchlässigkeit bzw. Bodenabstand von Einfriedungen 

- Ausgleichsmaßnahmen 

Wasser - Ökologisch wirksame Ortsrandeingrünungen 

- Grünordnerische Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung 
mit Baum- und Strauchpflanzungen 

- Begrenzung der Versiegelung auf erforderliches Minimum 

- Verwendung von wasserdurchlässigen und versickerungs-
fähigen Belägen und Materialien 

- Maßnahmen zur Niederschlags- und Oberflächenwasser-
beseitigung 

- Aussetzen der Düngeeinträge durch Nutzungsänderung 

- Anlage nicht überbauter Flächen als wasseraufnahmefä-
hige Grün- und Vegetationsflächen 

- Durchlässigkeit bzw. Bodenabstand von Einfriedungen 

- Ausgleichsmaßnahmen 

Klima und Luft - Grünordnerische Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung 
mit Baum- und Strauchpflanzungen 

- Begrenzung der Versiegelung auf erforderliches Minimum 

- Verwendung von wasserdurchlässigen und versickerungs-
fähigen Belägen und Materialien 
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Schutzgut Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Landschaft - Ökologisch wirksame Ortsrandeingrünungen 

- Grünordnerische Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung 
mit Baum- und Strauchpflanzungen 

- Begrenzung der Versiegelung auf erforderliches Minimum 

- Anlage nicht überbauter Flächen als wasseraufnahmefä-
hige Grün- und Vegetationsflächen 

Mensch - Passive Schallschutzmaßnahmen aufgrund von Verkehrs-
lärmimmissionen 

- Abrücken des (baulichen) Siedlungskörpers von der Staats-
straße zur Wahrung der Schutzbedürftigkeit 

Sach- und Kulturgüter - Hinweise zum Denkmalschutz auf Grundlage des DSchG 

 

Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich zu erwartender 
Eingriffe in Natur und Landschaft bei der bauleitplanerischen Abwägung besonders zu be-
rücksichtigen. Die Größenordnung des erforderlichen Ausgleichs liegt bei ca. 3.220 m². Als 
Ausgleichsflächen werden im parallel aufgestellten Bebauungsplan entsprechende Flächen 
festgesetzt. Ausgleichsmaßnahmen werden im weiteren Verfahren abgestimmt. Nähere 
Ausführungen hierzu enthält der parallel aufgestellte Bebauungsplan. 

12.3 Planungsalternativen 

Eine eingehende Bedarfsuntersuchung sowie eine Prüfung von Flächenpotenzialen und 
sonstigen Alternativen ist der Ziff. 2 zu entnehmen. Entsprechend stehen keine alternativen 
Flächen bzw. Handlungsoptionen zur Verfügung. Die unter Kapitel 12.2.3 genannten Um-
weltauswirkungen würden in ähnlicher Art und Weise auch an anderen Standorten zum 
Tragen kommen. 

12.4 Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber schweren Unfällen oder Katastrophen 

Durch die beabsichtigten Vorhaben lassen sich keine gemäß Bundesimmissionsschutzge-
setz genehmigungspflichtigen Vorhaben festhalten, die unter die erweiterten Pflichten der 
Störfallverordnung fallen. Auch im näheren Umfeld sind keine entsprechenden Vorhaben 
vorhanden. Gemäß § 50 BImSchG sind schwere Unfälle im Sinne des Art. 3 Nr. 13 der 
Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen nicht zu erwarten. 

12.5 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten  

Die vorliegende Umweltprüfung orientiert sich methodisch an fachgesetzlichen Vorgaben 
und Standards sowie an sonstigen fachlichen Vorgaben. Die Bestandaufnahme der um-
weltrelevanten Schutzgüter erfolgte auf der Grundlage der Daten des Flächennutzungspla-
nes sowie der angrenzenden rechtskräftigen Bebauungspläne, der Erkenntnisse im Zuge 
der Ausarbeitung des vorliegenden Bebauungsplanes, eigener Erhebungen sowie der Lite-
ratur übergeordneter Planungsvorgaben wie z.B. das LEP, RP, etc. Weitere Grundlagen 
bilden die Gutachten als Anlagen der Begründung des Bebauungsplanes. 
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Folgende Unterlagen wurden für den Umweltbericht herangezogen: 

• Bay. Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (2021): Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der Bauleitplanung – Ein Leitfaden 

• Bay. Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (2. Auflage, 
Januar 2007): Der Umweltbericht in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung in der 
Bauleitplanung 

• Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-WEB (Online-Viewer), Biotop-
kartierung Bayern 

• Umwelt Atlas Bayern (Bayerisches Landesamt für Umwelt) 

• Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), Stand vom 2. Februar 2011 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Stand vom 7. August 2013 

• Rechtswirksamer Flächennutzungsplan des Marktes Zusmarshausen 

• Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

• Regionalplan der Region Augsburg (RP 9) 

• Schalltechnische Untersuchung „Bauvorhaben am Günzweg in Ichenhausen“, vom 17. 
Mai 2023 

• Artenschutzrechtliche Relevanzbegehung, Kling Consult GmbH, vom 13. März 2023 
(Anlage X) 

• Geotechnischer Bericht, DRH – 2671 Ichenhausen, Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda 
und Partner mbH, vom 26. Januar 2023 (Anlage X) 

• eigene Erhebungen 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ mit einer dreistufigen 
Unterscheidung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen (gering, mittel und hoch). Hin-
weise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben ergeben sich aus dem 
textlichen Zusammenhang. Im Verfahren werden aus der Beteiligung von Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange die eingegangenen Stellungnahmen herangezogen. 
Grundlage der vorliegenden Umweltprüfung ist der vorliegende Bebauungsplan. 

12.6 Monitoring/Überwachung 

Das Monitoring soll die Überwachung der erheblichen und insbesondere unvorhergesehe-
nen Auswirkungen der Planung auf die Umwelt sicherstellen. Unvorhergesehene negative 
Auswirkungen sollen dadurch frühzeitig ermittelt werden können, um der Stadt Ichenhau-
sen die Möglichkeit zu verschaffen, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die Zustän-
digkeit für das Monitoring liegt bei der Stadt.  

Um die Gemeinde bei dieser Überwachung zu unterstützen, unterrichten nach § 4 Abs. 3 
BauGB die Behörden die Gemeinde über ihnen nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens 
bekannt gewordene, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt. Die Gemeinde hingegen wird von sich aus nach Fertigstellung der Maßnahme die 
Anlage beobachten.   

Der Flächennutzungsplan ist grundsätzlich nicht auf Vollzug ausgelegt, daher entstehen 
aus der Darstellung von Bauflächen auch keine Erfordernisse für ein Monitoring.   
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12.7 Zusammenfassung 

Um den zu erwartenden Eingriff beurteilen zu können, wurden die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter Mensch, Tiere 
und Pflanzen/biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, Kultur- und sons-
tige Sachgüter inklusive Wechselwirkungen betrachtet und bewertet. Die Ergebnisse der 
Umweltprüfung sind nachfolgend tabellarisch aufgelistet. 

Schutzgut Erheblichkeit 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt gering 

Boden und Wasser mittel 

Fläche gering 

Klima und Luft mittel 

Landschaft mittel 

Mensch mittel 

Kultur- und Sachgüter gering 

Im Zuge der beabsichtigten Planung stehen nach der vorgelegten Prüfung an ausgewähl-
tem Standort sowie in aktuell geplanter Weise keine Ziele und Grundsätze der übergeord-
neten Planungen sowie wesentliche Umweltbelange entgegen. 

Das Plangebiet befindet sich in einer strukturarmen Umgebung und wird derzeit landwirt-
schaftlich als Grünfläche genutzt. Durch die Ausweisung des Baugebietes werden Flächen 
zugunsten der Siedlungsentwicklung beansprucht. Mit den damit verbunden Auswirkungen 
sind insbesondere die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft sowie Mensch 
durch eine mittlere Erheblichkeit in der Umweltprüfung zu erheben. Aufgrund der westlich 
verlaufenden Bahnlinie Günzburg – Mindelheim, des im Anschluss angrenzenden Gewer-
begebietes sowie der unmittelbaren Angrenzung an Wohnbebauung mit gewerblicher Nut-
zung im Osten und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung besteht eine Vorbelastung 
des Plangebietes. Durch artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen sind 
keine Artenschutzkonflikte zu erwarten. Potenzielle Beeinträchtigungen für schützenswerte 
Nutzungen werden durch schalltechnische Maßnahmen und Untergliederung der Art der 
baulichen Nutzung (MI 1 und MI 2) ausgeschlossen. Die Entwässerung und Beseitigung 
von Niederschlagswasser und Oberflächenwasser ist sichergestellt. Durch die geplanten 
Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Ein- und Durch-
grünung, der Ortsrandeingrünungen sowie des Ausgleiches, ist von einer naturschutzfach-
lichen Aufwertung bezüglich der Bedeutung für den Naturschutz auszugehen. 

Unter Berücksichtigung geeigneter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie von 
Kompensationsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass die Umweltauswirkungen der Pla-
nung auf ein vertretbares Maß reduziert werden können. 
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13 Planungsstatistik 

Geltungsbereich – Planzeichnung ca. 18.682 m² 100 % 

      davon Allgemeines Wohngebiet ca. 14.768 m² ca. 79 % 

      davon private Verkehrsflächen ca. 2.779 m² ca. 12 % 

      davon private Grünflächen ca. 1.135 m² ca. 9 % 

14 Beteiligte Behörden/Sonstige Träger öffentlicher Belange 

1 Amprion GmbH, Dortmund  
2 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Günzburg 
3 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben)-Mindelheim 
4 Amt für Ländliche Entwicklung, Krumbach 
5 Bayerischer Bauernverband  
6 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Koordination Bauleitplanung - BQ, Mün-

chen 
7 Bayernets GmbH, München 
8 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, München 
9 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, TI NL Süd, PTI 23, Gersthofen 
10 Industrie- und Handelskammer, Augsburg 
11 Kreishandwerkerschaft Bereich Günzburg 
12 Kreisheimatpfleger Landkreis Günzburg 
13 Landratsamt Günzburg – Sachgebiet 402 (Bauabteilung)  
14 Landratsamt Günzburg – Gesundheitsamt  
15 Lechwerke AG Augsburg 
16 Regierung von Schwaben, Höhere Landesplanungsbehörde  
17 Regionalverband Donau-Iller 
18 schwaben netz gmbh 
19 Staatliches Bauamt Krumbach, Bereich Straßenbau  
20 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Unterföhring  
21 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Dienstort Krumbach 

15 Bestandteile der Flächennutzungsplanänderung 

Teil A: Planzeichnung, Vorentwurf i. d. F. vom 1. August 2023 (siehe Plan) 

Teil B: Begründung mit Umweltbericht, Vorentwurf i. d. F. vom 1. August 2023 

16 Verfasser 

Team Raumordnung 

Krumbach, 1. August 2023 

 Bearbeiter: 

Dipl.-Geogr. Peter Wolpert Dipl.-Geogr. Maximilian Selmair 
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Stadt Ichenhausen, den ........................ 

..................................................... 

Robert Strobel, Erster Bürgermeister 

..................................................... 
Unterschrift Erster Bürgermeister 


